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13

§1
Gegenstand des Vertrages

Gegenstand des Vertrages sind Ingenieurleistungen bei der Technischen Ausriistung fur die Baumafl3nahme:

Kurzbezeichnung der BaumaRnahme:
Neubau des Mel ancht honhei nes in Regensburg in 2 Bauabschnitten.

Der Auftrag umfasst Leistungen bei der Technischen Ausriistung fur folgende Gebaude:

Neubau des Mel ancht honhei nes in 2 Bauabschnitten.
1. BA / Gebaude: ca. 300 Apartnents / Tiefgarage.
2.BA /| Geb&ude: ca. 150 Apartnents.

Gegenstand des Vertrages sind Leistungen bei der Technischen Ausriistung fiir Anlagen folgender Anlagengruppen nach §

53 Abs. 2 HOAI:

Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen (Anlagengruppe 1 nach § 53 Abs. 2 HOAI):
Abwasseranlagen

Wasseranlagen

X Gasanlagen

Warmeversorgungsanlagen (Anlagengruppe 2 nach 8 53 Abs. 2 HOAI):
L\ Warmeversorgungsanlagen

Lufttechnische Anlagen (Anlagengruppe 3 nach § 53 Abs. 2 HOAI):
L\ Liftungsanlagen

Klimaanlagen

Kélteanlagen

Starkstromanlagen (Anlagengruppe 4 nach § 53 Abs. 2 HOAI):
Hoch- und Mittelspannungsanlagen

L_| Eigenstromversorgungsanlagen

L_| Niederspannungsanlagen

|| Beleuchtungsanlagen

|| Blitzschutzanlagen

Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen (Anlagengruppe 5 nach § 53 Abs. 2 HOAI):
L_| Telekommunikationsanlagen

L_| Such- und Signalanlagen
Zeitdienstanlagen
Elektroakustische Anlagen
Fernseh- und Antennenanlagen
Gefahrenmelde- und Alarmanlagen

L_| Ubertragungsnetze

Forderanlagen (Anlagengruppe 6 nach § 53 Abs. 2 HOAI):
|| Aufzugsanlagen

|| Fahrtreppen, Fahrsteige
L_| Befahranlagen

|| Transportanlagen

|| Krananlagen

Nutzungsspezifische Anlagen (Anlagengruppe 7 nach § 53 Abs. 2 HOAI):
L_| Kuichentechnische Anlagen

|| Wascherei- und Reinigungsanlagen

Medienversorgungsanlagen

L_| Medizin- und labortechnische Anlagen

Feuerléschanlagen

Badetechnische Anlagen

Prozesswarme-, -kélte- und -luftanlagen

|| Entsorgungsanlagen
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14

15
151

152
1521

15.22

15.23

1524

Anlagen der Gebaudeautomation (Anlagengruppe 8 nach § 53 Abs. 2 HOAI):

Gebaudeautomationsanlagen

Gegenstand des Vertrages sind ferner Leistungen fiir folgende technische Anlagen auferhalb von Gebauden/Bauwerken i.

S. von 8§ 54 Abs. 4 HOAI:

IZI Anlagen der Nichtoffentlichen ErschlieBung (DIN 276-1:2008-12)
Kostengruppe 231 Abwasserentsorgung

Kostengruppe 232 Wasserversorgung

Kostengruppe 233 Gasversorgung

Kostengruppe 234 Fernwarmeversorgung

XXX

|| Kostengruppe 235 Stromversorgung
|| Kostengruppe 236 Telekommunikation
Kostengruppe 238 Abfallentsorgung

; Kostengruppe
Kostengruppe

=

chnische Anlagen in Au3enanlagen (DIN 276-1:2008-12)
Kostengruppe 541 Abwasseranlagen

Kostengruppe 542 Wasseranlagen

|| Kostengruppe 543 Gasanlagen

Kostengruppe 544 Warmeversorgungsanlagen

|| Kostengruppe 545 Lufttechnische Anlagen

|| Kostengruppe 546 Starkstromanlagen

|| Kostengruppe 547 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen
|| Kostengruppe 548 Nutzungsspezifische Anlagen:

XX

|| Kostengruppe

Planungs- und Uberwachungsziele

|:| Die Planungs- und Uberwachungsziele (Quantitat, Qualitiat, Gestaltung, Funktion, Konstruktion, und Baukosten) werden
in der Zielfindungsphase gemaf § 3.1 des Vertrages in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber erarbeitet.

|X| Die Planungs- und Uberwachungsziele werden wie folgt vereinbart:
Ziele zu Quantitaten

(z. B. Angaben zu Nutzflachen, Beschrankung auf Gebaudeteile, Hinweis auf Raumprogramm)

Werden imDetail im Rahmen der Vor- und Entwurfspl anung
noch festgel egt.

in Absprache

mt dem Auftraggeber

Ziele zu Qualitaten

(z. B. Materialvorgaben)

Werden i mDetail im Rahnmen der Vor- und Entwurfspl anung
noch festgel egt.

i n Absprache

mt dem Auftraggebe

Gestalterische Ziele

(z. B. Bauweise, besondere Arten der Installation)

Werden im Detail im Rahmen der Vor- und Entwurfspl anung
noch festgel egt.

in Absprache

mt dem Auftraggeber

Funktionale Ziele

(z. B. Vorgaben zur flexiblen Nutzung, zu Erweiterungsmoglichkeiten u. &.)

Werden i mDetail im Rahnmen der Vor- und Entwurfspl anung
noch festgel egt.

i n Absprache

mt dem Auftraggeber
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15.25

1526

1.6

2.1

2.2

Technische Ziele

z. B. Vorgaben zur Art der Beheizung, zu Klassifizierung des Reinheitsgrads von Luftungsanlagen)

Werden imDetail im Rahmen der Vor- und Entwurfsplanung in Absprache mit dem Auftraggeber
noch festgel egt.

Wirtschatftliche Ziele

Die Gesamtkosten fur die Baumaf3nahme dirfen den Betrag von EUR (einschl. Umsatzsteuer)

nicht Uberschreiten. Dieser Betrag setzt sich aus den Kosten der Kostengruppen 200 bis 700 (DIN 276-1:2008-12)
zusammen. Beim o0.g. Betrag handelt es sich um eine verbindliche Kostenobergrenze.*)

Darin enthalten sind die Kosten fiur die in § 1.1 bis 1.4 des Vertrages beauftragten Technischen Anlagen in Hohe von
EUR (einschl. Umsatzsteuer und Baunebenkosten).*)

Es ist beabsichtigt, die BaumaRnahme
in einem Zug durchzufiihren.
Dje nach Finanzierung in zeitlich getrennten Abschnitten etwa wie folgt auszufihren:

Dur chf thrung in 2 Bauabschnitten.

§2
Grundlagen des Vertrages

Grundlagen des Vertrages sind in nachstehender Reihenfolge:

— die Bestimmungen dieses Vertrages

— die Allgemeinen Vertragsbestimmungen zum Architekten- und Ingenieurvertrag Fassung 2019 (AVB-Arch/Ing)

— die Zusétzlichen Vertragsbestimmungen — Technische Ausristung — Fassung 2019 (ZVB-Tech)

— die HOAI in der bei Vertragsabschluss geltenden Fassung, sofern nichts anderes vereinbart ist und soweit
einzelne Bestimmungen nicht gegen européisches Recht verstoRen

— die DIN 276-1:2008-12

— die Bestimmungen Uber den Werkvertrag (88 631 ff. BGB)

Der Auftragnehmer hat zu beachten:

— die baurechtlichen und sonstigen offentlich-rechtlichen Vorschriften

— die Bestimmungen Uber Zuwendungen an kommunale Auftraggeber

— die einschlagigen technischen Normen, Richtlinien und Bestimmungen

— die arbeitssicherheitstechnischen Vorschriften (Unfallverhiitungsvorschriften)

— die Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen (VOB)

— die Vergabe- und Vertragsordnung fur Leistungen (VOL)

— vom Bauherrn vorgebene einheitliche Vertragsmuster fiir die Vergabe von Bauleistungen
— das genehm gte Raum und Funktionsprogranm durch den Auftraggeber

— die genehni gte Kostenberechnung durch den Auftraggeber

— Aufl agen aus der Baugenehm gung und dem Brandschut zkonzept

*) S. §3.12.1 des Vertrages.
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§3
Leistungen des Auftragnehmers

3.1 Zielfindungsphase

|:| Der Auftraggeber Ubertragt dem Auftragnehmer folgende in den beigefliigten Zusétzlichen Vertragsbestimmungen
zum Ingenieurvertrag - Technische Ausrustung (ZVB-Tech) Fassung 2019 - beschriebenen Grundleistungen zur
Bestimmung der Planungs- und Uberwachungsziele i. S. des § 1.5.1 des Vertrages.

Auflistung der Teilleistungen, die im konkreten Fall zur Erarbeitung der Planungs- und Uberwachungsziele beauftragt werden sollen:

|:|Der Auftraggeber (bertragt dem Auftragnehmer folgende Besonderen Leistungen zur Bestimmung der
Planungs- und Uberwachungsziele i. S. des § 1.5.1 des Vertrages:

Auflistung der Besonderen Leistungen, die im konkreten Fall zur Erarbeitung der Planungs- und Uberwachungsziele beauftragt werden sollen:

3.2 Haben sich die Parteien in der Zielfindungsphase nach § 3.1 des Vertrages (ber die Planungs- und

Uberwachungsziele geeinigt und hat der Auftraggeber von seinem Sonderkindigungsrecht nach § 650r BGB keinen
Gebrauch gemacht, Ubertragt der Auftraggeber dem Auftragnehmer stufenweise alle in den beigefligten Zusatzlichen
Vertragsbestimmungen zum Ingenieurvertrag - Technische Ausriistung (ZVB-Tech) Fassung 2019 - beschriebenen
Leistungen, soweit sie nicht bereits in der Zielfindungshase beauftragt und erbracht wurden.
Wurden Leistungen zur Zielfindung nicht beauftragt und sind die Planungs- und Uberwachungsziele in § 1.5.2 des
Vertrages vereinbart, Ubertragt der Auftraggeber dem Auftragnehmer stufenweise alle in den beigefugten
Zusatzlichen Vertragsbestimmungen zum Ingenieurvertrag - Technische Ausrustung (ZVB-Tech) Fassung 2019 -
beschriebenen Leistungen.

3.2.1  Zunéchst werden die Leistungen folgender Leistungsphasen beauftragt:
|X| Stufe 1:%)
|X| Grundlagenermittiung und Vorplanung
Folgende Leistungen aus o. g. Leistungsphasen werden nicht beauftragt:

3.2.2  Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausfihrung der Baumalnahme die folgenden
Leistungen in weiteren Auftragsstufen zu Ubertragen; der Auftragnehmer ist verpflichtet, die folgenden weiteren
Leistungen zu erbringen, wenn seit der Fertigstellung der letzten Ubertragenen Leistung nicht mehr als 6 Monate
vergangen sind und der Auftraggeber die Ubertragung rechtzeitig, d. h. mindestens 4 Wochen vorher, angekindigt hat.
Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber zur Vermeidung von Stérungen im Planungsablauf rechtzeitig auf die
Notwendigkeit der Anschlussubertragung hinzuweisen. Bei der Entscheidung Uber die Ubertragung der weiteren
Leistungsstufen kann der Auftraggeber beriicksichtigen, ob nach MaRgabe der bisherigen Planungsergebnisse die
Einhaltung der Kostenobergrenze gemaf § 1.5.2.6 des Vertrages gewahrleistet ist.
|X| Stufe 2:%)
|X| Entwurfsplanung und Genehmigungsplanung
Die vereinbarten Grundleistungen der Genehmigungsplanung stehen noch unter dem Vorbehalt der endgultigen
Beauftragung (Bedarfsposition). Zeigt sich im Verlauf der Planung, dass fur einzelne Grundleistungen der
Genehmigungsplanung kein Bedarf besteht, wird das Honorar entsprechend gemindert (Anspriiche nach § 13 AVB
i. V. m. 8 648 BGB sind insoweit nicht gegeben).

*) Die zu Ubertragenden Leistungen sind anzukreuzen. Wird nichts angekreuzt, gilt nur die erste Wahlmdoglichkeit als vereinbart, ausgenommen eine der Vertragsparteien kann

das Vorliegen eines gegenteiligen Vertragswillens beider Parteien bei Vertragsabschluss beweisen.
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3.3

34
3.5

3.6

3.7

3.8

3.9
3.10

Folgende Leistungen aus o. g. Leistungsphasen werden nicht beauftragt:

IZI Stufe 3:%)

IZI Ausfiihrungsplanung, Vorbereitung der Vergabe und Mitwirkung bei der Vergabe

L]

Folgende Leistungen aus o. g. Leistungsphasen werden nicht beauftragt:

IZI Stufe 4:%)

IZI Bautberwachung und Dokumentation sowie Objektbetreuung

L]

Folgende Leistungen aus o. g. Leistungsphasen werden nicht beauftragt:

Die Beauftragung mit weiteren Leistungen nach § 3.2.2 steht dem Auftraggeber frei.
Ein Rechtsanspruch auf Ubertragung weiterer Leistungen besteht nicht. Die Ubertragung erfolgt schriftlich.

Fir die weiteren Leistungen gelten die Regelungen dieses Vertrages.

Der Auftraggeber behalt sich vor, die weiteren in § 3.2 genannten Leistungen auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen
oder auf einzelne Abschnitte der BaumafRnahme zu beschranken (abschnittsweise Beauftragung).

Aus der stufenweisen Beauftragung kann der Auftragnehmer keine Erh6hung seines Honorars ableiten, auf3er in den Fallen
des § 3.4.

Aus der abschnittsweisen Ausflihrung beauftragter Leistungen kann der Auftragnehmer keine Erhéhung seines Honorars
ableiten.

Wird eine in Auftrag gegebene Leistung nicht oder nur in Teilen weitergefiihrt, so hat der Auftragnehmer nur Anspruch auf
Vergitung der von ihm bis dahin erbrachten Leistungen. Fir Ubertragene, aber noch nicht erbrachte Leistungen gilt
§ 648 BGB.

Der Auftragnehmer hat die von ihm angefertigten Unterlagen als ,Verfasser“ zu unterzeichnen.

Besondere Leistungen

Dem Auftragnehmer werden neben den Leistungen nach § 1.3, § 3.1 und § 3.2 des Vertrages folgende Besondere
Leistungen Ubertragen. Die Besonderen Leistungen gelten nur als beauftragt, wenn die Grundleistungen der
entsprechenden Leistungsphase ebenfalls beauftragt sind.

Leistungsphase 1: D Erstellen einer mafilichen Bestandsaufnahme als verformungsgerechtes Aufmaf aller technischen
Anlagen einschl. Erstellen von Bestandsplanen (Grundrisse-, Schnitte und Ansichten im

MaBstabM=1: )

Leistungsphase 2: Erstellung des technischen Teils des Raunmbuches

“)

Die zu Ubertragenden Leistungen sind anzukreuzen. Wird nichts angekreuzt, gilt nur die erste Wahlmdglichkeit als vereinbart, ausgenommen eine der Vertragsparteien kann
das Vorliegen eines gegenteiligen Vertragswillens beider Parteien bei Vertragsabschluss beweisen.

Seite 6 von 15



©IBOORBERG Histerischinseeeiis Nactahm vt

70.625/401.0 Ingenieurvertrag —Technische Ausriistung — ingtech 1 (2719)

3.11
3.11.1

3.11.2

3.11.3

3.11.4

Leistungsphase 3: |:| Ermitteln und Zusammenstellen der Baunutzungskosten entsprechend Anlage 1 zu Muster 7
RBBau*) unter Verwendung der entsprechenden Fachbeitrdge der tbrigen Planungsbeteiligten.
*)http://www.fib-bund.de/Inhalt/Richtlinien/RBBau/RBBau_Onlinefassung%20_02.Junil7.pdf

Leistungsphase 4.

Leistungsphase 5:

Leistungsphase 6:

Leistungsphase 7:

Leistungsphase 8: Fortschrei bung des technischen Teils des Raumbuches nach Fertigstellung

Leistungsphase 9:

Leistungsanderungen

Begehrt der Auftraggeber gegeniber dem Auftragnehmer eine Anderung des vereinbarten Werkerfolgs oder eine
Anderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig ist, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem
Auftraggeber unverziglich ein Angebot Uber die Mehr- oder Mlnder\(ergutung vorzulegen, bei einer Anderung des
vereinbarten Werkerfolgs jedoch nur, soweit ihm die Ausfilhrung der Anderung zumutbar ist. Aus dem Angebot des
Auftragnehmers missen sich Art und Umfang der gednderten oder zuséatzlichen Leistungen sowie die geanderte oder
zusatzliche Vergitung, die nach MalRgabe der Regelungen in § 6.2.2 des Vertrages zu ermitteln ist, ergeben.

Die Parteien streben Einvernehmen (ber die Anderung und die infolge der Anderung zu leistende Mehr- oder
Mindervergitung an.

Erzielen die Parteien binnen angemessener Frist, spatestens nach 30 Kalendertagen, nach Zugang des
Anderungsbegehrens beim Auftragnehmer keine Elnlgung nach § 3.11.2 des Vertrages, kann der Auftraggeber die
Anderung in Textform anordnen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, der Anordnung nachzukommen, bei einer Anderung
des vereinbarten Werkerfolgs aber nur, soweit ihm die Ausfiihrung zumutbar ist.

Anordnungsrecht des Auftraggebers
Dem Auftraggeber steht ein Anordnungsrecht ohne Einhaltung einer Frist zu, soweit
a) der Auftragnehmer ein Angebot nach § 3.11.1 des Vertrages nicht rechtzeitig vorgelegt hat oder

b) nach Vorlage des Angebots eine Einigung nach 8§ 3.11.3 des Vertrages endgultig gescheitert ist oder

c) die Ausfilhrung der Anderung vor Ablauf der Verhandlungsfrist unter Abwégung der beiderseitigen Interessen dem
Auftragnehmer zumutbar ist. Die Ausfiihrung vor Ablauf der Verhandlungsfrist ist dem Auftragnehmer in der Regel
zumutbar, soweit ohne eine sofortige Anordnung einer notwendigen Anderung zur Erreichung des vereinbarten
Werkerfolges die Bau-, Planungs- oder Projektablaufe nicht nur unwesentlich beeintrachtigt werden, insbesondere
Gefahr im Verzug ist.
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3.11.5

3.12
3.12.1

3.12.2

3.12.3

3.124

Macht der Auftragnehmer betriebsinterne Vorgéange fiir die Unzumutbarkeit der Anderung oder der Ausfilhrung geltend, trifft
ihn dafur die Beweislast.

Allgemeine Leistungspflichten

Erreichen der Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Leistungen in allen Leistungsstufen so zu erbringen, dass die bauliche Anlage/die
BaumaRnahme gemaf den Vorgaben nach 8§ 1.5 des Vertrages (Planungs- und Uberwachungsziele) mangelfrei hergestellt
werden kann. Bei diesen Planungs- und Uberwachungszielen handelt es sich um die fir den Auftraggeber im Zeitpunkt des
Vertragsschlusses wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele im Sinne des § 650p Absatz 1 BGB und damit um die
vereinbarte Beschaffenheit des vom Auftragnehmer geschuldeten Werks.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die vorgegebenen Quantitdts- und Qualitatsziele umzusetzen. Diese hat der
Auftragnehmer fir die Grundflachen und Bauteile nach Kostenkennwerten (Euro/Bezugseinheit) zu belegen und bei Bedarf
in Abstimmung mit dem Auftraggeber zu prazisieren.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, im Zusammenwirken mit den Ubrigen am Planungsprozess Beteiligten so zu planen,
dass die Kostenobergrenze fir die Gesamtbaumafnahme nicht tberschritten wird.

Er ist zudem verpflichtet, die in 8 1.5.2.6 des Vertrages genannten Kosten fir die beauftragten Technischen Anlagen als
Obergrenze einzuhalten.

Darlber hinaus hat der Auftragnehmer bei geférderten MalRnahmen in Abstimmung mit den Gbrigen am Planungsprozess
Beteiligten so zu planen, dass eine hdchstmogliche Férderung erreicht wird.

Unabhé&ngig von der Beachtung der Planungs- und Uberwachungsziele hat der Auftragnehmer bei allen Leistungen die
Grundsatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht nur in Bezug auf die Baukosten, sondern auch im Hinblick auf den
Betrieb des Geb&udes zu beachten. Unter Wahrung der Vorgaben des Auftraggebers sind die kiinftigen Bau- und
Nutzungskosten mdglichst gering zu halten; Baukosten durfen nicht mit der Folge eingespart werden, dass die
Einsparungen durch absehbare hohere Nutzungskosten (insbesondere Betriebs- und Instandsetzungskosten)
unverhaltnismafiig gemindert werden.

Im Rahmen der fortlaufenden Kostensteuerung und Kostenkontrolle ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Kosten bis zum
Abschluss der Entwurfsplanung in der Gliederung gemaf DIN 276: 2008-12 - und ab der Ausfuhrungsplanung parallel auch
nach Vergabeeinheiten, - zu erfassen und kontinuierlich fortzuschreiben.

Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele laufend zu tberpriifen und den Auftraggeber
unverziglich in Textform und begriindet darauf hinzuweisen, soweit fir ihn eine Gefahrdung der Planungs- und
Uberwachungsziele erkennbar wird. Insbesondere die Kostenobergrenze ist in jeder Leistungsstufe einzuhalten. Er hat die
aus seiner Sicht moglichen Handlungsvarianten zur Gewahrleistung der Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele
und dabei insbesondere der Kostenobergrenze darzulegen.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber fortlaufend zu Kostenrisiken, insbesondere bei zu erwartenden
Baupreissteigerungen, Bestands- oder Baugrundrisiken, zu beraten. Er hat geeignete Maflinahmen zur Reduzierung,
Vermeidung und Steuerung von Kostenrisiken aufzuzeigen. Sofern Kostenrisiken beziffert werden, sind sie in der
Kostenermittlung gesondert auszuweisen. Bezifferte Kostenrisiken stellen keine anrechenbaren Kosten dar.

Weist der Auftragnehmer nach, dass eine Beeintrachtigung der Planungs- und Uberwachungsziele auf von ihm nicht zu
vertretenden, insbesondere &auferen Umstédnden beruht, wie einem fir ihn bei Vertragsschluss nicht erkennbaren
Zielkonflikt, einer Anordnung des Auftraggebers, Baupreissteigerungen, den Beitrdgen anderer an der Planung fachlich
Beteiligter, geanderten technischen Regeln, unvermeidbaren behordlichen Anordnungen, der Realisierung von
unvermeidbaren Baugrund- oder Bestandsrisiken und dergleichen, obliegt es dem Auftraggeber, die Planungs- und
Uberwachungsziele anzupassen. Sind zu deren Umsetzung wiederholte oder geénderte Leistungen erforderlich, gilt

§ 6.2.2 des Vertrages. Lasst der Auftraggeber die Planungs- und Uberwachungsziele unverandert und hat der
Auftragnehmer seine weiteren, auf die ordnungsgeméfRe Vertragserfillung gerichteten Pflichten erflllt, haftet der
Auftragnehmer insoweit nicht fur die berechtigt angezeigte, unvermeidbare Beeintrachtigung der Planungs- und
Uberwachungsziele.

Billigt der Auftraggeber Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen einer Leistungsstufe fir die weitere
Bearbeitung, ist der Auftragnehmer verpflichtet, seine weiterfihrenden Arbeiten auf den darin enthaltenen gestalterischen,
wirtschaftlichen und funktionalen Anforderungen aufzubauen. Die Billigung von Planungsergebnissen durch den
Auftraggeber befreit den Auftragnehmer jedoch nicht von seiner Verantwortung fiir die Einhaltung der Kostenobergrenze,
vertragsgerechte Qualitdt seiner Planungen und die Mangelfreiheit der sie realisierenden Bauleistungen. Sie stellt auch
keine Teilabnahme dar.

Die Verantwortung des Auftragnehmers fiir die Erreichung der Planungs- und Uberwachungsziele bleibt durch die
Beauftragung eines Projektsteuerers unberihrt.

Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen Besprechungen teilzunehmen
und an Verhandlungen mit Behorden mitzuwirken. Diese Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die Besprechungen sind
durch rechtzeitige Ubersendung von Unterlagen zu unterstiitzen. Der Auftragnehmer fertigt (iber die Besprechungen und
Verhandlungen unverziiglich Niederschriften an und legt sie dem Auftraggeber zur Genehmigung vor.

Der Auftragnehmer fertigt Uber die von ihm gefiihrten Planungs- und Baubesprechungen Niederschriften. Diese legt er dem
Auftraggeber zur Kenntnis vor.

Behandlung von Unterlagen

Der Auftragnehmer hat sdmtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfiigung gestellten Unterlagen unverziglich zu sichten und
ihn schriftlich zu unterrichten, wenn er feststellt, dass sie unvollstandig oder unzutreffend sind oder ihre Beachtung als
Grundlage der Planung und Ausfuhrung mit den Planungs- und Uberwachungszielen nicht vereinbar ist.
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51

5.2

Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Zeichnungen und Beschreibungen einschlief3lich der Leistungsverzeichnisse und
der Berechnungen sind nach den Regelungen des 8 7 AVB in digitaler Form auf Datentrager zu erstellen ohne dass dies
gesondert vergutet wird.

Dasselbe gilt fur die Weitergabe der Ausfiihrungsunterlagen an die bauausfiihrenden Unternehmen.

Sie sind zusétzlich 2 -fach in kopierfahiger Ausfiihrung zu tibergeben.
Abweichend hiervon sind folgende Unterlagen:

-fach in kopierféhiger Ausfiihrung zu ibergeben.

Dariiber hinaus hat der Auftragnehmer die Unterlagen aus den Leistungen der Leistungsphasen 1 - 4 dem Auftraggeber
dreifach vervielfaltigt zu Ubergeben. Dabei hat er die von den Zeichnungen angefertigten Vervielfaltigungen im noétigen
Umfang weiter zu bearbeiten, normengerecht farbig oder mit Symbolen anzulegen, DIN-gerecht zu falten und in Ordnern
vorzulegen.

Die Anzahl der Vervielfaltigung von Unterlagen aus den Leistungsphasen 5 - 9 richtet sich nach den Erfordernissen einer
wirtschaftlichen Planungs- und Bauabwicklung.

Die Dateien sind in einem Format und in einer vorgegebenen Datenstruktur (Layer-Struktur) zu Ubergeben, die eine
Weiterverarbeitung durch den Auftraggeber ermdglichen.

Die Dateien sind auf Datentragern in folgendem Format zu tbergeben:
Berechnungen, Beschreibungen (z. B. doc-, xIs-Datei): al s doc- und/oder als x| s-Dat ei

Zeichnungen (z. B. dwg-Datei): als ndw bzw. dwg-/dxf- und pdf-Dateien

§4
Leistungen fachlich Beteiligter
Der Auftragnehmer hat seine Leistungen in jeder Leistungsstufe so rechtzeitig mit den Leistungen aller weiteren fachlich

Beteiligten abzustimmen und deren Leistungen in seine Leistungen einzuarbeiten, dass die vereinbarten Planungs- und
Uberwachungsziele eingehalten werden. Nach derzeitigem Stand sind dies folgende fachlich Beteiligte:

§5
Termine und Fristen
Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine eingehalten werden kdnnen:
Baubeginn: BA 1: 07/2022
Fertigstellungstermin: ~ BA 1: 03/2024
Nutzungsbeginn: BA 2: 10/2026

Auf der Grundlage der Termine gemaR § 5.1 erarbeitet der Auftraggeber oder der von ihm beauftragte Dritte unverziiglich
nach Vertragsschluss einen Zeit- und Ablaufplan betreffend Planung, Vergabe und Ausfuhrung. In Abstimmung mit dem
Auftraggeber wird der Auftragnehmer diesen Terminplan in regelmaRigen Abstanden Uberprifen und, soweit sich die
Projektumstande geandert haben, fortschreiben bzw. an dessen Fortschreibung mitwirken.
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6.1
6.1.1

6.1.1.1

6.1.1.2

6.1.1.3

6.1.1.4

6.1.1.5

6.1.1.6

6.1.2

6.1.3

86
Honorar und Nebenkosten

Das Honorar fir die beauftragten Grundleistungen wird wie folgt ermittelt:

Nach den anrechenbaren Kosten auf der Grundlage der Kostenberechnung, soweit diese berechtigt nicht vorliegt
nach den anrechenbaren Kosten auf der Grundlage der Kostenschéatzung (Kostenermittiung nach DIN 276-1:2008-12).

Das Honorar wird jeweils aus den zusammengefassten anrechenbaren Kosten der nach § 1.3 des Vertrages beauftragten
Leistungen fir Anlagen einer Anlagengruppe ermittelt. Sind nach 8 1.4 des Vertrages auch Leistungen firr technische
Anlagen in AuRenanlagen beauftragt, werden die anrechenbaren Kosten der AuBenanlagen den anrechenbaren Kosten der
korrespondierenden Anlagengruppe hinzugerechnet.

Werden Teile der Technischen Ausriistung in Baukonstruktionen ausgefuhrt, wird vereinbart, dass die Kosten hierfiir zu
folgendem Prozentsatz den anrechenbaren Kosten hinzugerechnet werden:

Teile der Technischen Ausristung, die in Baukonstruktionen ausgefiihrt werden: Prozentsatz:

%

%

%

%

%

Wird die Abmessung oder die Konstruktion von Teilen der Baukonstruktion wesentlich von der Leistung der Technischen
Ausriustung beeinflusst, wird vereinbart, dass die Kosten hierfir zu folgendem Prozentsatz den anrechenbaren Kosten
hinzugerechnet werden:

Teile der Baukonstruktion, deren Abmessung oder Konstruktion wesentlich von der Leistung der Prozentsatz:
Technischen Ausrlistung beeinflusst wird:

%

%

%

%

%

Ubersteigen die anrechenbaren Kosten den Betrag von 4.000.000 EUR, wird das Honorar nach der weiterfiihrenden
Honorartabelle im Handbuch flr Architekten- und Ingenieurvertradge sowie fiir Ausschreibung und Vergabe im kommunalen
Hochbau (HAV-KOM, Boorberg Verlag Miinchen) ermittelt.

Unterschreiten die anrechenbaren Kosten den Betrag von 5.000 EUR ist ein Zeithonorar oder nach Vorausschatzung ein
Pauschalhonorar zu vereinbaren, dessen Obergrenze bei den Hochstsétzen der Honorartafel fir anrechenbare Kosten von
5.000 EUR liegt.

Der Honorarberechnung fur die Genehmigungsplanung sind jeweils nur die anrechenbaren Kosten der Anlagen zugrunde
zu legen, fur die eine offentlich-rechtliche Genehmigung erforderlich ist. Fir das Entwasserungsgesuch sind dies die Kosten
der Abwassertechnik zuziiglich der Kosten fiir die Sanitarobjekte.

Anrechenbare Kosten flr mitzuverarbeitende Bausubstanz (Anlagensubstanz):

D Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz i.S. des § 2 Abs. 7 HOAI werden mit

folgendem Wert vereinbart: EUR

Nach folgender Honorarzone Vorlaufig angenommen - Ist im Vergabeverfahren anzubieten.

zuzlglich

Honorarzone: Mindestsatz | % der Differenz
zum Hochstsatz

Anlagengruppe 1:

Abwasseranlagen L %
%
%

%

Wasseranlagen Ll

Gasanlagen Ll

+ 4+ o+ o+

Anlagengruppe 2:
Warmeversorgungsanlagen Il

+

%
%

+

Anlagengruppe 3:

Luftungsanlagen Ll %
%
%

%

Klimaanlagen

Kalteanlagen

+ 4+ o+ o+
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Vorläufig angenommen - Ist im Vergabeverfahren anzubieten.


Anlagengruppe 4:
Hoch- und Mittelspannungsanlagen + %
Eigenstromversorgungsanlagen + %
Niederspannungsanlagen + %
Beleuchtungsanlagen + %
Blitzschutzanlagen + %
+ %
Anlagengruppe 5:
Telekommunikationsanlagen + %
Such- und Signalanlagen + %
Zeitdienstanlagen + %
Elektroakustische Anlagen + %
Fernseh- und Antennenanlagen + %
Gefahrenmelde- und Alarmanlagen + %
Ubertragungsnetze + %
+ %
Anlagengruppe 6:
Aufzugsanlagen + %
Fahrtreppen, Fahrsteige + %
Befahranlagen + %
Transportanlagen + %
Krananlagen + %
+ %
Anlagengruppe 7:
Kichentechnische Anlagen + %
Wascherei- und Reinigungsanlagen + %
Medienversorgungsanlagen + %
Medizin- und labortechnische Anlagen + %
Feuerléschanlagen + %
Badetechnische Anlagen + %
Prozesswarme-, -kélte- und -luftanlagen + %
Entsorgungsanlagen + %
+ %
Anlagengruppe 8:
Gebaudeautomationsanlagen L1l + %
+ %

6.1.4 Das Honorar fir Leistungen bei der Technischen Ausriistung der unter 8 1.2 des Vertrages genannten Gebaude wird

70.625/401.0 Ingenieurvertrag —Technische Ausriistung — ingtech 1 (2719)

©IBOORBERG Histerischinseeehis Nactahg vt

)
D zusammengefasst **)
D getrennt **)
wie folgt teilweise zusammengefasst ermittelt: **)
Zusamengefasst ermttelt fiar BA 1 + 2: Leistungen der Leistungsphasen 1 - 5.
Getrennt ermttelt fir BA 1/ 2: Leistungen der Leistungsphasen 6 - 9.
*) Die von den Parteien gewollte Alternative ist anzukreuzen! Ist nichts angekreuzt oder ist der Wille der Parteien nicht klar erkennbar, gilt die erste Wahlmoglichkeit als

vereinbart, auler eine Vertragspartei kann das Vorliegen eines gegenteiligen Vertragswillens beider Vertragsparteien bei Vertragsabschluss beweisen.

**)  MaBstab ist § 54 Abs. 2 und 3 HOAI. .
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6.1.5 Die Leistungen werden wie folgt bewertet:
Anlagengruppen: (Bewertung in %)
1 2 3 4 5 6 7 8
Zielfindungsphase*) 0
Grundlagenermittiung 2
Vorplanung 9
Entwurfsplanung 17 17 17 17
Genehmigungsplanung 2 2 2 2
Ausfuihrungsplanung 22 22 22 22
Vorbereitung der Vergabe 7
Mitwirkung bei der Vergabe 5
Objektiiberwachung — Bauuberwachung — 35 35 35 35
und Dokumentation
Objektbetreuung 1 1 1 1
6.1.6  Honorarzuschlage: **)
\:‘ Fir Umbauten und Modernisierungen wird ein Zuschlag von 0 % vereinbart.
|:| Fir Umbauten und Modernisierungen wird das Honorar aller Leistungsstufen gemaf § 36 HOAI wie folgt erhoht:
Prozentsatz
Anlagengruppe 1 0
Anlagengruppe 2 0
Anlagengruppe 3 0
Anlagengruppe 4 0
Anlagengruppe 5 0
Anlagengruppe 6 0
Anlagengruppe 7 0
Anlagengruppe 8 0
Ist das Honorar fiir Erweiterungsbauten und Umbauten/Modernisierungen zusammengefasst zu ermitteln, weil die
Leistungen nicht trennbar sind, wird bestimmt, dass nur der auf den Umbau oder die Modernisierung entfallende Honorarteil
girtr](i:itzta(erﬂ Zuschlag erhdht wird. Der Anteil wird aus dem Verhéltnis der anrechenbaren Kosten der Leistungsbereiche
\:' Fur Instandhaltungen/Instandsetzungen wird ein Zuschlag von 0 % vereinbart.
\:' Fir Instandhaltungen/Instandsetzungen wird das Honorar fur die Leistungen der Leistungsphase 8 gemaR
§ 12 HOAI wie folgt erhoht:
Prozentsatz
Anlagengruppe 1 0
Anlagengruppe 2 0
Anlagengruppe 3 0
Anlagengruppe 4 0
Anlagengruppe 5 0
Anlagengruppe 6 0
Anlagengruppe 7 0
Anlagengruppe 8 0
Es kann fir Umbau und Modernisierung sowie fir Instandhaltung und Instandsetzung nur ein Zuschlag vereinbart werden.
MaRgebend ist der Schwerpunkt der durchzufiihrenden Leistung.
6.1.7  Vertragswidrige Leistungen
Leistungen, die der Auftragnehmer ohne Auftrag oder unter eigenméachtiger Abweichung vom Vertrag ausfihrt, werden
nicht honoriert. Er haftet au3erdem flr Schaden, die dem Auftraggeber hieraus entstehen.
Die Vorschriften des BGB uber die Geschéftsfuhrung ohne Auftrag (88 677 ff. BGB) und ungerechtfertigte Bereicherung (88
812 ff. BGB) bleiben unberihrt.
*) Die Prozentsétze fir die Zielfindungsphase sind auf die Prozentsétze der tibrigen Leistungsphasen anzurechnen. Die Summe der Prozentsétze aller Leistungsphasen einschl.

der Zielfindungsphase darf den Wert ,,100“ nicht tiberschreiten.

*¥)  Die von den Parteien gewollte Alternative ist anzukreuzen! Ist nichts angekreuzt oder ist der Wille der Parteien nicht klar erkennbar, gilt die erste Wahlméglichkeit als
vereinbart, auler eine Vertragspartei kann das Vorliegen eines gegenteiligen Vertragswillens beider Vertragsparteien bei Vertragsabschluss beweisen.
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6.2
6.2.1

Honorar fiir Besondere Leistungen und fiir Anderungsleistungen

Die Besonderen Leistungen nach 8§ 3.10 des Vertrages werden ohne Nebenkosten wie folgt honoriert:

Leistungsphasen
Kurzbezeichnung der Besonderen Leistung

v. H. des
Grundhonorars

EUR
netto pauschal

Leistungsphase 1:
Bestandsaufnahme

Leistungsphase 2:
Erstellung des techni schen Teils des Raunbuches

Honorierung ist im Rahmen des Verhandlungsverfahrens anzubieten.

Leistungsphase 3:
|:| Ermitteln und Zusammenstellen der Baunutzungskosten

Leistungsphase 4:

Leistungsphase 5:

Leistungsphase 6:

Leistungsphase 7:

Leistungsphase 8:
For t schrei bung des techni schen Teils des

Raunbuches nach Fertigstellung

Honorierung ist im Rahmen des Verhandlungsverfahrens anzubieten.
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6.2.2

6.2.2.1
6.2.2.2

6.2.2.3

6.3

6.4
6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

Leistungsphase 9:

Summe:

Das vereinbarte Honorar ist einzutragen. Ist nichts eingetragen, ist das Honorar fiir die Besonderen Leistungen nach
§ 3.10 des Vertrages mit dem Honorar nach § 6.1 des Vertrages abgegolten, aul3er eine Vertragspartei kann das Vorliegen
eines gegenteiligen Vertragswillens beider Vertragsparteien bei Vertragsabschluss beweisen.

Kommen Leistungen i. S. des § 3.10 des Vertrages nach Vertragsabschluss hinzu, bestimmt sich das Honorar nach den
Grundlagen dieses Vertrages, hilfsweise nach § 632 BGB.

Honorar bei Leistungsanderungen

Begehrt der Auftraggeber geéanderte Leistungen im Sinne von 8§ 3.11 des Vertrages oder ordnet der Auftraggeber solche
Leistungen an, so erfolgt eine Anpassung der Vergitung des Auftragnehmers gemaR3 den folgenden Festlegungen:

Die Anpassung der Vergiitung richtet sich grundséatzlich nach § 650q Abs. 2 BGB.

Stimmt der Auftraggeber alternativ schriftlich einer aufwandsbezogenen Abrechnung zu und erfordern die zu andernden
oder geanderten Leistungen im Verhdltnis zu den beauftragten Leistungen einen erhdhten Aufwand, gilt fur den
Auftragnehmer ein Stundensatz von 90 EUR, fur Mitarbeiter (Ingenieure) ein Stundensatz von 66 EUR und fur sonstige
Mitarbeiter ein Stundensatz von 50 EUR als vereinbart, sofern die Parteien nicht nachfolgend etwas anderes vereinbart
haben *):

Fir den Auftragnehmer Euro/Stunde

Ist im Rahmen der Vergabeverfahrens
Fur Mitarbeiter (Ingenieure) Euro/Stunde | ganzubieten.

Fur technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter
mit vergleichbarer Qualifikation, die technische
oder wirtschaftliche Aufgaben erfiillen Euro/Stunde

Die Kosten der Schreibkrafte sind mit den o. g. Stundenséatzen abgegolten.

Die Nachweise iber den Zeitaufwand sind dem Auftraggeber zeitnah, mindestens wochentlich zur Priifung vorzulegen. Der
Auftragnehmer hat die aufgewendeten Stunden nach Leistungsart, Zeitpunkt, Umfang und eingesetztem Mitarbeiter
aufzuschlisseln.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausfiihrung von Leistungen darauf hinzuweisen, dass es sich
seiner Meinung nach um zusétzlich zu honorierende Leistungen nach dieser Vorschrift handelt, den voraussichtlichen
Zeitaufwand zu benennen und die Entscheidung des Auftraggebers ber die Anordnung entsprechender Leistungen
abzuwarten. Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschéatzbar ist, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber auf dessen
Verlangen ein Pauschalhonorar anzubieten.

Vertragswidrige Besondere Leistungen
Es gilt §6.1.7

Nebenkosten **) Sind im Rahmen des Vergabeverfahrens anzubieten.

|:|Die Nebenkosten mit Ausnahme der Kosten fur ein Baustellenbiiro und der Kosten fiir das Vervielfaltigen der
Leistungsverzeichnisse sind mit dem Honorar abgegolten.

|X| Die Nebenkosten mit Ausnahme der Kosten fiir ein Baustellenbiiro und der Kosten fiir das Verviel- _
faltigen der Leistungsverzeichnisse werden mit folgendem v. H.-Satz des Nettohonorars erstattet: v. H.
\:‘ Die Nebenkosten mit Ausnahme der Kosten fir ein Baustellenbiiro und der Kosten fiir das Vervielfaltigen der

Leistungsverzeichnisse werden nach MaRRgabe der Anlage ,Nebenkosten* erstattet. Sie sind monatlich unter Vorlage
der entsprechenden Nachweise abzurechnen (bei Fahrtkosten: Datum, Fahrtzweck, -ziel und -dauer, Verkehrsmittel).

Die Kosten fir das Vervielfdltigen der Leistungsverzeichnisse tragt der Auftraggeber. Nach § 8b VOB/A vereinnahmte
Entschadigungen stehen dem Auftraggeber zu.

Spéatestens vor Beginn der Bauarbeiten werden die Parteien einvernehmlich festlegen, ob ein Baustellenbiiro eingerichtet
wird. Die Kosten fiir ein Baustellenbiro einschlie8lich Méblierung, Beleuchtung, Beheizung und der Einrichtung eines
Telefonanschlusses tragt der Auftraggeber. Der Auftragnehmer ist ohne ausdriickliche Zustimmung des Auftraggebers nicht
befugt, in die Ausschreibungstexte fur die Bauleistungen Regelungen in Bezug auf ein Baustellenbiiro aufzunehmen.

*) Als Orientierungswerte fiir Stundensétze von Zeithonoraren kénnen den Empfehlungen der Obersten Baubehdrde im Bayerischen Staatsministerium des Innern fir Bau und
Verkehr zufolge fir den Auftragnehmer ca. 100 EUR, Mitarbeiter (Ingenieure) ca. 72 EUR, und flr sonstige technische Mitarbeiter ca. 52 EUR herangezogen werden.
Die Oberste Baubehdrde stellte jedoch klar, dass es sich bei den 0.g. Werten um Orientierungswerte handelt, von denen im Einzelfall nach unten, aber auch nach oben
abgewichen werden kdnne. MaRgeblich sei die konkrete Aufgabe und die Kostenstruktur des Auftragnehmers. Der Inhaber eines Einmannbiros kénne keinen Stundensatz
von 100 Euro durchsetzen, weil er eine ganz andere Kostenstruktur habe als der Inhaber eines mittelgroRen Biiros. Auch die Erfahrung und die Leistungsfahigkeit spiele eine
Rolle. So seien die 52 Euro fiir "Sonstige Mitarbeiter" unangemessen, wenn es sich dabei um Mitarbeiter mit wenig Berufserfahrung und geringer Qualifikation handele.

**)  Die von den Parteien gewollte Alternative ist anzukreuzen! Ist nichts angekreuzt oder ist der Wille der Parteien nicht klar erkennbar, gilt die erste Wahlmdglichkeit als
vereinbart, auf3er eine Vertragspartei kann das Vorliegen eines gegenteiligen Vertragswillens beider Vertragsparteien bei Vertragsabschluss beweisen.

Seite 14 von 15


Textfeld
Ist im Rahmen der Vergabeverfahrens anzubieten.

Textfeld
Sind im Rahmen des Vergabeverfahrens anzubieten.


©IBOORBERG Histerischinseeeiis Nactahm vt

70.625/401.0 Ingenieurvertrag —Technische Ausriistung — ingtech 1 (2719)

§7
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung nach § 16 AVB Arch/Ing miissen mindestens betragen:

fir PersonensChaden .. ... ..ttt | 3. 000. 000, 00 EUR |

flr sonstige SChaden ... ... . | 3.000. 000, 00 EUR |

§8
Erganzende Vereinbarungen

8.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor Aufnahme der Tatigkeiten eine
Verpflichtungserklarung (Formblatt arching 6) gemaf Verpflichtungsgesetz vom 02. Marz 1974 - BGBI. | S. 469 ff./547 - in der
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Fassung uber die gewissenhafte Erfullung seiner Obliegenheiten nach dem
Verpflichtungsgesetz vor der vom Auftraggeber dafiir anzugebenden Stelle abzugeben.

Er hat dafur zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten Beschéftigten gegeniiber dem Auftraggeber
ebenfalls rechtzeitig eine solche Verpflichtungserklarung vor der zustandigen Stelle abgeben.

Auftraggeber Auftragnehmer (Erstunterzeichner) *)
(nach Beschluss des
vom )
Ort Datum Ort Datum
(rechtsverbindliche Unterschrift, Dienstsiegel) (rechtsverbindliche Unterschrift)

")

Hinweis fir den Auftragnehmer: Nach dem Kommunalrecht ist fir einen wirksamen Vertragsabschluss die Zustimmung des zustandigen Beschlussorgans

erforderlich.
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